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16.02.2021 Ortsbeirat Groß Glienicke X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen: 

Der Oberbürgermeister wird gebeten, den Managementplan für das Gebiet Sacrower See und 
Königswald in einer Einwohnerversammlung gem. § 13 Beteiligung und Unterrichtung der Einwohner 
BbgKVerf vorzustellen und über die danach zu ergreifenden Maßnahmen möglichst im Mai 2021 zu 
berichten. 

gez. 
Andreas Menzel, Steve Schulz, Jörg Manteuffel
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:



Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
In der Einleitung des Managementplan für das Gebiet Sacrower See und Königswald wird ausgeführt:

„Die Managementplanung Natura 2000 erfolgt im Rahmen der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Ziel der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ist die Sicherung der Artenvielfalt durch Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, wobei die wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und regionalen Anforderungen in den betreffenden Gebieten zu berücksichtigen sind. 
Der Managementplan basiert auf der Erfassung von Lebensraumtypen (Anhang I) und von Artenvor-
kommen (Anhänge II, IV FFH-RL/Anhang I V-RL) und deren Lebensräumen sowie einer Bewertung 
ihrer Erhaltungszustände einschließlich vorhandener oder möglicher Beeinträchtigungen und 
Konflikte. Er dient der konkreten Darstellung der Schutzgüter und insbesondere der Konkretisierung 
der gebietsspezifischen Erhaltungsziele sowie der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt, zur 
Entwicklung bzw. zur Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände. Des Weiteren erfolgt im 
Rahmen des Managementplanes die Erfassung weiterer wertgebender Biotope oder Arten. Da die 
Lebensraumtypen (LRT) und Arten in funktionalem Zusammenhang mit benachbarten Biotopen und 
weiteren Arten stehen, wird die naturschutzfachliche Bestandsaufnahme und Planung für das 
gesamte FFH-Gebiet vorgenommen und die Kohärenz zu benachbarten Gebieten gleicher 
naturräumlicher Prägung aufgezeigt. 
Ziel des Managementplanes ist die Vorbereitung einer konsensorientierten Umsetzung der 
erforderlichen Maßnahmen.“

Desweiteren werden Maßnahmen zum Wasserhaushalt, zur Infrastruktur / Verkehr und zur 
Besucherlenkung vorgeschlagen. Deren Erreichung kann günstigstenfalls gemeinsam mit 
Verwaltung, engagierter Bürgerschaft und Zivilgesellschaft gelingen. Dazu ist eine 
Einwohnerversammlung bestens geeignet. 
 


